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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1954

Norm

ABGB §863 EII

ABGB §1284

ABGB §1376

Rechtssatz

Wenn ein Schuldner, der einem Gläubiger die Versorgung in natura zu reichen hat, einen Geldbetrag leistet, weil der

Gläubiger die Annahme der geschuldeten Naturalleistung verweigert, kann daraus noch nicht geschlossen werden, der

Schuldner wolle seine bisherige Verp8ichtung umändern und dem Gläubiger ein Recht auf einen Versorgungsanspruch

in Geld einräumen.
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